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TEIL I: BEGRÜNDUNG 

1 ANGABE DER RECHTSGRUNDLAGEN 

• Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 394) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 

(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 176) 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 

29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

03.07.2024 (BGBl. I 2024 Nr. 225) 

• Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) i.d.F. der Be-

kanntmachung vom 03.08.2018, in Kraft getreten am 04.08.2018 und zum 

01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

31.10.2023 (GV. NRW. S. 1172), in Kraft getreten am 01.01.2024 

• Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31.12.2023. 

2 ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG / ZIELE UND ZWECKE 

Für den im Ortsteil Niederbachem der Gemeinde Wachtberg gelegenen Änderungsbe-

reich im Bereich der Leyenkaulstraße und des Heidewegs besteht ein konkretes Inte-

resse eine Senioren- und Pflegeresidenz zu realisieren.  

Beim Plangebiet handelt es sich um eine in der bestehenden Ortslage von Niederba-

chem liegende Fläche. Innerhalb des Plangebietes befindet sich eine Hotelanlage, die 

gegenwärtig leer steht. Das Plangebiet bietet eine gute Anbindung an die verkehrliche 

und soziale Infrastruktur der Ortschaft. Daher kann eine Seniorenpflegeeinrichtung aus 

städtebaulicher Sicht hier sinnvoll etabliert werden. 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes soll ein Beitrag zur Deckung des im Bereich 

der Gemeinde Wachtberg erkennbaren Bedarfes an Wohn- und Pflegeplätzen für pfle-

gebedürftige Menschen geleistet werden. Dieser Bedarf wird bedingt durch den demo-

graphischen Wandel weiter zunehmen, so dass es Ziel der Bauleitplanung ist, hierfür 

entsprechende Angebote in der Gemeinde Wachtberg zu schaffen. 

Für das Plangebiet besteht bereits der mehrfach geänderte rechtskräftige Bebauungs-

plan Nr. 07-02 „Auf der Leyenkaul“, der für das Gebiet ein Allgemeines Wohngebiet gem. 

§ 4 BauNVO festsetzt. Durch das Bauleitplanverfahren sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die neuen geplanten Nutzungen geschaffen werden. Auf Grund-

lage der bisherigen Festsetzungen (insb. Art der baulichen Nutzung, Baugrenzen) ist 

das geplante Vorhaben nicht zulässig. 
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Um die städtebauliche Ordnung im Plangebiet gem. § 1 (3) BauGB zu gewährleisten, 

soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 13a BauGB als Bebauungsplan der 

Innenentwicklung aufgestellt werden, in dem insbesondere die Art und das Maß der bau-

lichen Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen sowie die zur Realisierung 

des konkret geplanten Vorhabens erforderlichen Flächen verbindlich geregelt werden. 

Zur Sicherung dieser Planung hat die Gemeinde Wachtberg für das Plangebiet eine Ver-

änderungssperre gem. § 14 BauGB erlassen. 

Da es sich bei der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes um ein Vor-

haben der Innenentwicklung handelt, wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB aufgestellt. 

Eine Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB wird gem. § 13 (3) Satz 1 i.V.m. § 13a (2) Nr. 

1 BauGB nicht durchgeführt. 

Da die gem. § 19 (2) BauNVO zulässige Grundfläche des vorliegenden Bebauungspla-

nes weniger als 20.000 m² beträgt (gem. § 13a (1) Nr. 1 BauGB), wird auch eine Vorprü-

fung des Einzelfalls nicht erforderlich (gem. § 13a (1) Nr. 2 BauGB). Ebenso liegen keine 

Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH-Gebieten (Flora-Fauna-Habitat) oder 

von Europäischen Vogelschutzgebieten i.S.d. § 1 (6) Nr. 7b BauGB vor.  Dafür, dass bei 

der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-

ren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu 

beachten sind, liegen ebenfalls nicht vor. Dem Trennungsgrundsatz wird damit entspro-

chen.  Auch werden mit der vorliegenden Bauleitplanung keine Vorhaben ermöglicht, die 

nach Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) oder Landesrecht (UVPG NRW) 

der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.  

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 

13a BauGB sind damit insgesamt erfüllt. 

Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, werden die dort ge-

troffenen Festsetzungen nur in Verbindung mit einem entsprechenden Durchführungs-

vertrag i.S.d. § 12 (1) Satz 1 BauGB verbindlich, in dem sich der Vorhabenträger gegen-

über der Gemeinde Wachtberg u.a. zur Durchführung des Vorhabens innerhalb einer 

bestimmten Frist verpflichtet. 

3 LAGE IM RAUM / BESTAND 

3.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet umfasst in der Gemeinde Wachtberg in der Gemarkung Niederbachem, 

Flur 4 die Flurstücke 682, 684, 440, 441 und 459. Das Plangebiet hat eine Größe von 

rd. 6.993 m². 

Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist in der Planzeichnung 

verbindlich festgesetzt. Darstellungen außerhalb dieses Geltungsbereiches haben nur 

nachrichtlichen Charakter. 

3.2 Zustand des Plangebietes 

Das Plangebiet ist auf Grundlage der Festsetzungen des bestehenden Bebauungspla-

nes bereits mit einem ehemaligen Hotelgebäude bebaut und damit bereits größtenteils 

versiegelt. Nichtsdestotrotz sind einige große Gehölze im Plangebiet vorhanden. 

Erschlossen wird das Plangebiet über die vorhandene Anbindung an die Leyenkaul-

straße und den Heideweg.  
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Durch die Lage im Siedlungsbereich ist das Plangebiet überwiegend von weiteren Wohn-

bebauungen umgeben. 

 

Abbildung 1: Luftbild, Lage des Plangebietes (Quelle Luftbild: © Land NRW (2023), dl-de/by-

2-0, www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

3.3 Immissionen 

Von dem Planvorhaben werden typischerweise keine erheblichen Schallemissionen 

ausgehen und auf benachbarte immissionssensible (Wohn-) Nutzungen einwirken.  

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass gegenüber der bisherigen Nutzung des 

Plangebietes als Hotel mit einer geringeren Nutzungsintensität z.B. im Hinblick auf die 

Verkehrserzeugung und Lieferverkehre zu rechnen ist. Dies ergibt sich bereits daraus, 

dass die geplante Nutzung im Gegensatz zu einer Hotelnutzung auf einen dauerhaften 

Aufenthalt der Bewohner und Bewohnerinnen ausgelegt ist und sich die täglichen Ver-

kehre auf Personal- und Lieferverkehre sowie Besucher beschränken. Konkret ist ein 

Lieferverkehr mit 4 Anlieferungen / Woche (2x Wäsche, 2x Lebensmittel und Getränke) 

mit einem Kleinlastkraftwagen (7,49 t) zu erwarten. 
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Die hier geplante Nutzung weist einen Schutzanspruch auf, der mit den umliegenden 

Wohnnutzungen vergleichbar ist. 

3.4 Altlasten 

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Vorbelastung des Plangebietes oder der näheren 

Umgebung durch Altlasten oder Altstandorte vor. 

4 BESTEHENDE PLANUNGEN 

4.1 Gebietsentwicklungsplan 

Der Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Köln, TA Region Bonn / Rhein-

Sieg legt die regionalen Ziele der Raumordnung verbindlich fest. Der Bereich des Plan-

gebietes liegt im Übergang vom „Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)“ zum „Allgemei-

nen Freiraum- und Agrarbereich“. Zudem besteht die Darstellung einer Freiraumfunktion 

„Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung“. 

Im Entwurf zum in Aufstellung befindlichen neuen Regionalplan Köln (Stand 2021) ist 

das Plangebiet vollständig innerhalb des Allgemeinen Siedlungsbereiches dargestellt. 

„In den ASB sollen Wohnungen, Wohnfolgeeinrichtungen, wohnungsnahe Freiflächen, 

zentralörtliche Einrichtungen und sonstige Dienstleistungen sowie gewerbliche Arbeits-

stätten in der Weise zusammengefasst werden, dass sie nach Möglichkeit unmittelbar, 

d.h. ohne größeren Verkehrsaufwand untereinander erreichbar sind (vgl. Kap. D.I. Ziel 

2.1.9 LEP NRW). Innerhalb der ASB sollen entsprechend dem Bedarf in der Bauleitpla-

nung dargestellt bzw. festgesetzt werden: 

- Flächen für den Wohnungsbau und die damit verbundenen Folgeeinrichtungen, 

- Flächen für die zentralörtlichen Einrichtungen, 

- Flächen für die sonstigen privaten und öffentlichen Einrichtungen der Bildung und 

Kultur sowie der sozialen und medizinischen Betreuung, 

- gewerbliche Bauflächen für die Bestandssicherung und Erweiterung vorhande-

ner Gewerbebetriebe und für die Ansiedlung neuer, überwiegend nicht erheblich 

belästigender Gewerbebetriebe, 

- wohnungsnahe Sport-, Freizeit-, Erholungs- und sonstige Grünflächen“ 

Die vorliegende Planung entspricht somit den Zielen der Regionalplanung, indem hier 

Wohn- und Pflegemöglichkeiten für Senioren und Pflegebedürftige geschaffen werden. 
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Abbildung 2: Auszug aus dem Gebietsentwicklungsplan Köln (2004) (Quelle: Bezirksregie-

rung Köln) 

 

 
Abbildung 3: Auszug aus dem Entwurf des Regionalplans Köln (2021) (Quelle: Bezirksre-

gierung Köln) 
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4.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Wachtberg stellt den Planbe-

reich vollständig als „Wohnbaufläche“ (W) gem. § 1 (1) Nr. 1 BauNVO dar. 

Bebauungspläne sind gem. § 8 (2) BauGB aus dem FNP zu entwickeln (sog. Entwick-

lungsgebot). Aus diesem Grund wird die Darstellung im Flächennutzungsplan gem. § 

13a (2) Nr. 2 BauGB in ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Seniorenwohn- und 

Pflegeheim berichtigt. 

 

Abbildung 4: Flächennutzungsplan der Gemeinde Wachtberg (2013) (Quelle: Gemeinde 

Wachtberg) 

4.3 Bebauungsplan 

Für den Geltungsbereich gilt der Bebauungsplan Nr. 07-02 „Auf der Leyenkaul“. Für das 

Plangebiet maßgebend sind die Festsetzungen nach der 1. Änderung des Bebauungs-

planes, die seit 1987 gelten. 

Bislang ist für das Plangebiet als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet 

(WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Die Grundflächenzahl beträgt 0,4, die Geschoss-

flächenzahl 1,1. Es ist eine geschlossene Bauweise mit bis zu fünf Vollgeschossen und 

Flachdach festgesetzt. Die Baugrenzen legen die überbaubaren Bereiche fest. 
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Abbildung 5: Bebauungsplan Nr. 07-02 „Auf der Leyenkaul“, 1. Änderung (1987) (Quelle: 

Gemeinde Wachtberg) 

 

Auch ein kleiner Teil der 4. Änderung des Bebauungsplanes ragt in den Geltungsbereich 

der 5. Änderung hinein. Die weiteren Änderungen betrafen das hier vorliegende Plange-

biet nicht. 

In dem betroffenen Bereich sind keine baulichen Hautpanlagen möglich. Es sollen „sons-

tige Bepflanzungen“ erhalten bleiben und eine Lärmschutzwand errichtet werden. 
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Abbildung 6: Bebauungsplan Nr. 07-02 „Auf der Leyenkaul“, 4. Änderung (Quelle: Ge-

meinde Wachtberg) 

4.4 Bundesraumordnungsplan Hochwasser (BRPHV) 

Die Ziele der „Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifen-

den Hochwasserschutz“1  (BRPHV) sind in allen Bauleitplanungen zu prüfen, um nega-

tive Auswirkungen durch Hochwassergefahren (Überschwemmung, Starkregen) und 

den Klimawandel zu erkennen und planerisch zu berücksichtigen. Die Anwendung der 

 
1 Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz 

vom 19. August 2021 (BGBl. I S. 3712) 
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BRPHV beschränkt sich jedoch nur auf „raumbedeutsame“ Planungen und Maßnahmen 

i.S.d. § 3 (1) Nr. 6 Raumordnungsgesetz (ROG). 

Im hier vorliegenden Fall handelt es sich jedoch aufgrund der geringen Plangebietsgröße 

und der damit einhergehenden Wirkungen durch die geplanten baulichen Nutzungen, 

nicht um eine solche raumbedeutsame Planung i.S.d. ROG. Insbesondere weist die Pla-

nung keine überörtliche Bedeutung auf, die Voraussetzung für das Zugrundelegen einer 

raumbedeutsamen Planung i.S.d. ROG ist. Insofern sind die Vorgaben der BRPHV im 

vorliegenden Fall nicht einschlägig. 

Davon unabhängig werden jedoch auch keine Beeinträchtigungen der Ziele und Grunds-

ätze der BRPHV erkennbar, da das Plangebiet nicht im Bereich von gesetzlichen Über-

schwemmungsgebieten oder Hochwasserrisikogebieten liegt. Auch in Bezug auf die 

Darstellungen der Starkregengefahrenkarte NRW finden sich hier keine Anhaltspunkte 

für eine besondere Gefahr der Überflutung bei Starkregenereignissen (Einstautiefen, 

Fließgeschwindigkeiten).  

Für die Gemeinde Wachtberg liegt darüber hinaus eine gemeindliche Starkregengefah-

renkarte vor (vgl. Abb. 7). Auch hiernach ist das Plangebiet nicht von einer erhöhten 

Überflutungsgefahr durch Niederschlagswasser, das von angrenzenden Flächen auf 

den Planbereich einwirken kann, betroffen. Es wird deutlich, dass das aus den höher 

gelegenen Bereichen abfließende Niederschlagswasser im Umfeld des Plangebietes 

über die vorhandenen Straßen in Richtung Norden abfließt.  

Die Karte zeigt jedoch auf Grund der Topographie geringe Abflüsse aus dem Plangebiet 

in die nördlich und westlich angrenzenden Straßen Heideweg und Am Mirgelberg. Eine 

erhebliche Erhöhung der Überflutungsgefahr in den Unterliegerbereichen ist auf Grund 

der geringen Flächenanteile des Plangebietes, von denen derzeit Abflüsse zu erkennen 

sind, nicht zu erwarten.  

Im Übrigen ist im Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren ein Überflu-

tungsnachweis zu führen, dass bei einem Starkregenereignis das anfallende Nieder-

schlagswasser auf dem Grundstück zurückgehalten wird. 

Durch die Auswirkungen des Klimawandels werden ebenfalls keine planbedingten zu-

sätzlichen Beeinträchtigungen z.B. durch Auswirkungen künftiger Starkregenereignisse 

erkennbar.  

Im weiteren Planverfahren wird eine hydrogeologische Untersuchung erstellt, dessen 

Ergebnisse in die Planung einfließen. 
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Abbildung 7: Starkregengefahrenkarte Gemeinde Wachtberg  

(Quelle: https://wachtberg-starkregen.de) 

4.5 Veränderungssperre 

Am 25.11.2022 wurde vom Rat der Gemeinde Wachtberg für das Plangebiet eine Ver-

änderungssperre erlassen. 

„Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 

beseitigt werden, 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder an-

zeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut-

zung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.“ 

Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft. Sie tritt in jedem 

Fall außer Kraft, sobald und soweit für ihren räumlichen Geltungsbereich ein Bebau-

ungsplan in Kraft tritt. 
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4.6  Weitere Planungen 

4.6.1 Stellplatzsatzung 

Für die Gemeinde Wachtberg besteht eine Stellplatzsatzung, die die Zahl der erforderli-

chen Pkw- und Fahrradstellplätze bei Bauvorhaben verbindlich regelt2. Für „Pflege-

heime, Seniorenwohnheime, Wohnheime für Menschen mit Behinderung“ ist 1 Pkw-

Stellplatz je 5 Betten herzustellen – davon 10% für Besucher. Für Fahrräder ist 1 Stell-

platz je 15 Betten – davon 10% für Besucher herzustellen. 

Für 13 Wohnungen, die ebenfalls vorgesehen sind, ist 1 Stellplatz je Wohnung herzu-

stellen. Weiterhin wird eine Wohnnutzung für Auszubildende vorgesehen (7 Betten), für 

die 1 Stellplatz je 3 Betten herzustellen sind (3 Stellplätze). 

Für die geplante Nutzung innerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind somit 

insgesamt 40 Pkw-Stellplätze und weiterhin 28 Fahrradabstellplätze erforderlich. Hier-

von ist vorgesehen, 20 Fahrradstellplätze im Kellergeschoss unterzubringen. 

Die erforderlichen Kfz-Stellplätze sind im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt. 

Im Bebauungsplan werden die hierfür erforderlichen Flächen als „Flächen für Stellplätze“ 

planungsrechtlich gesichert, soweit diese außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

chen liegen.   

4.6.2 Integriertes Handlungskonzept 

Für den Ortsteil Niederbachem besteht ein „Integriertes Handlungskonzept Wachtberg-

Niederbachem“ (Juni 2013), mit dem die künftige Entwicklung und Gestaltung des Orts-

teils gesteuert werden soll. 

Entgegen des Landestrends in NRW verzeichnet die Gemeinde Wachtberg seit 1969 

(Gebietsreform) einen fast stetigen Bevölkerungszuwachs, unterliegt jedoch auch dem 

demographischen Wandel, durch den die Bevölkerungsanteile der älteren Bevölke-

rungsschichten (Ü60) stark ansteigen werden, während die jüngeren Bevölkerungs-

schichten zurückgehen oder stagnieren. Diese Entwicklung setzt sich auch gegenwärtig 

fort und wird sich durch die „Babyboomer“ künftig noch verstärken. 

Als Ziel ist u.a. formuliert, Niederbachem als Wohnstandort für alle Generationen zu si-

chern und den Fortzug insbesondere von älteren Bevölkerungsgruppen zu verhindern 

(2. Ziel). Hier wird im Handlungskonzept ein Schwerpunkt auf die Anpassung und Mo-

dernisierung des Wohnungsbestandes und Wohnumfeldes gesetzt und Beratungsleis-

tungen für eine „demographiefeste Wohnraumanpassung“ angeregt. 

Insofern ist bereits im Integrierten Handlungskonzept 2013 die Erforderlichkeit einer An-

passung an die demographischen Entwicklungen erkannt worden.   

Ausdrückliche Bedarfe für die Errichtung einer Pflege- und Wohneinrichtung für Senioren 

und Pflegebedürftige sind im Handlungskonzept seinerzeit nicht explizit erkannt worden, 

jedoch wird die vorliegende Planung zu einem entsprechenden Angebot im Ortsteil Nie-

derbachem und der Gemeinde Wachtberg unter Berücksichtigung des sich weiter ver-

schärfenden demographischen Wandels führen. So wird insbesondere auch für solche 

Bevölkerungsgruppen, deren Pflege und Aufenthalt nicht mehr in der häuslichen Umge-

bung gewährleistet werden kann, ein regionales Angebot geschaffen. 

 
2 Stellplatzsatzung der Gemeinde Wachtberg v. 07.12.2021 
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4.6.3 Klimaschutzkonzept 

Das „Interkommunale Klimaschutzkonzept zur Klimaanpassung in der Region Rhein-

Voreifel Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Wachtberg“ von Mai 2022 

untersucht und analysiert die Folgen des Klimawandels (z.B. in Bezug auf Hitze, Tro-

ckenheit, Frischluftentstehung, Sturm- und Überflutungsrisiken). Kern des Klimaschutz-

konzeptes ist die „Handlungskarte Klimaanpassung“. 

Diese stellt für den Planbereich keine Maßnahmen dar. Westlich des Plangebietes sind 

„Gebiete der Luftleitbahnen“, östlich „Gebiete der stadtklimarelevanten Grün- Freiräume“ 

dargestellt. 

 
Abbildung 8: Handlungskarte Klimaanpassung, Lage Plangebiet (rot) 

 

Weiterhin enthält das Konzept einen „Leitfaden für die räumliche Planung“ (Kap. 3.2), in 

dem beispielhafte Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von klimatischen Be-

lastungen und Gefahren durch den Klimawandel wie Starkregenereignisse auf Ebene 

der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung begegnet werden kann, z.B. durch 

Freihaltung von Luftleitbahnen und Begrünungen im Siedlungsraum.  

Im Rahmen der hier vorliegenden Bauleitplanung wird den Anforderungen des Klima-

schutzkonzeptes entsprochen, in dem für die Planung bereits baulich genutzte Flächen 

in Anspruch genommen werden. Eine Zunahme der Versiegelung von Böden wird so 

vermieden. Die geplante Dachbegrünung trägt zudem zu einer Minderung der lokalen 

Erwärmungseffekte und der Rückhaltung von Niederschlagswasser bei.  
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5 VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN 

Für das Vorhaben liegt eine konkrete Objektplanung vor, die als Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan Bestandteil des Bebauungsplanes wird.  

Der Plan sieht die Errichtung eines Baukörpers mit drei Vollgeschossen vor, wobei das 

obere Geschoss als Staffelgeschoss mit einigen Rücksprüngen ausgebildet wird. Der 

Baukörper orientiert sich an der Lage der bisherigen Bebauung, geht jedoch ein Stück 

weit darüber hinaus. Im Westen und Süden, zur Straße Heideweg hin, werden die erfor-

derlichen Stellplätze vorgesehen.  

Die nicht überbauten Bereiche werden gärtnerisch angelegt. Einige auf dem Grundstück 

befindliche Gehölze wurden eingemessen und sollen erhalten bleiben. 

In der Einrichtung sind ca. 100 vollstationäre Pflegeplätze und 20 Kurzzeitpflegeplätze 

vorgesehen. Dazu kommen 13 Wohnungen für Betreutes Wohnen und 7 Ausbildungs-

appartements, z.B. für Studierende. 

 

Abbildung 9: Lageplan Objektplanung, Stand 26.08.2024 (Quelle: plan- & bauwerk) 
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Die u.a. Visualisierungen stellen das auf diesem Vorhaben- und Erschließungsplan ba-

sierende Gebäude im Umfeld der umgebenden Bebauung dar. 
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Abbildung 10: Visualisierungen des Bauvorhabens (5 Abbildungen) (Quelle: plan+bauwerk, 

Winsen (Aller)) 

6 FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet wird ein Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Senio-

renwohn- und Pflegeheim“ gem. § 11 BauNVO festgesetzt. 

Zwar ließe sich die hier planungsrechtlich abzusichernde Nutzung auch in einem Gebiet, 

in dem Wohngebäude allgemein zulässig sind (wie reines / allgemeines Wohngebiet 

oder Mischgebiet) realisieren. Jedoch führt die Zulassung der geplanten und sehr engen 

Nutzungsstruktur dazu, dass eine Feinsteuerung dieser Gebiete gem. § 1 (5) BauNVO 

den jeweiligen Gebietscharakter innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-

nes nicht mehr wahren würde. So wird hier die Festsetzung eines sonstigen Sonderge-

bietes erforderlich.3 

Das festgesetzte Sondergebiet „Seniorenwohn- und Pflegeheim“ (SO) dient vorwiegend 

der Unterbringung von betreuten Wohn- und Pflegeeinrichtungen für Senioren und an-

derweitig Pflege- und Betreuungsbedürftige. 

Folgende Nutzungen sind allgemein zulässig: 

• Seniorenwohnheime und Pflegeheime mit stationären Pflegeplätzen (vollstatio-

näre-, Kurzzeit-, und Verhinderungspflege),  

• Wohnungen und Wohngemeinschaften mit stationärer und / oder ambulanter 

Pflegeversorgung, 

• Wohnungen für Mitarbeitende und Auszubildende, jedoch nicht mehr als 1 Woh-

nung je 15 Pflegebetten. 

Weiterhin zulässig sind die der Versorgung des Gebiets dienende: 

 
3 vgl. Bayrischer VGH, Urt. v. 30.06.2009, Az. 9 N 07.541 
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• Räume für Pflegedienstleistungen, therapeutische Dienstleistungen und freie 

heilkundliche Berufe, 

• Einrichtungen für soziale Zwecke, 

• Cafés / Restaurants / Kioske. 

Die genannten Nutzungen und Einrichtungen ermöglichen die Errichtung einer Wohn- 

und Pflegeeinrichtung und von ergänzenden untergeordneten Dienstleistungen und Ein-

richtungen, die auf die Zielgruppe der Senioren und pflegebedürftigen Personen und die 

allgemeine Zweckbestimmung des Gebietes zugeschnitten sind. Darüber hinaus sind 

auch Wohnungen für Mitarbeitende und Auszubildende zulässig, um diesen z.B. für die 

Dauer der Ausbildung eine Wohnmöglichkeit zu bieten. Die Begrenzung der Zahl der 

zulässigen Wohnungen erfolgt, damit die Zweckbestimmung des Sondergebietes nicht 

beeinträchtigt wird. 

Das Sondergebiet liegt innerhalb der bestehenden Ortslage. So wird die Attraktivität der 

Einrichtung sowie das Wohlbefinden für die Bewohner gesteigert und zudem lange 

Wege vermieden. Im höheren Alter bzw. in Fällen höherer Pflegebedürftigkeit ist dies oft 

insbesondere für die medizinisch-heilkundliche Versorgung vonnöten. Somit sind neben 

Räumen für Pflegedienstleistungen und therapeutischen Dienstleistungen auch Räume 

für freie heilkundliche Berufe wie z.B. Ärzte, Psychiater, Psychotherapeuten, Psycholo-

gen, Krankengymnasten, Heilmasseure, Ergotherapeuten oder Logopäden im Sonder-

gebiet zulässig. 

Räume für freie Berufe sind gem. § 13 BauNVO in Kleinsiedlungsgebieten, Reinen und 

Allgemeinen Wohngebieten zulässig. Da die im Sondergebiet zu etablierende Nutzung 

unter einer wohnähnlichen Nutzung mit dem Schwerpunkt der Pflege zu subsumieren ist 

und sich insgesamt am Gebietscharakter eines dem dauernden Aufenthalt von Men-

schen dienenden Baugebietes orientiert, werden Räume für freie Berufe zugelassen. 

Dies wird jedoch auf die Zulässigkeit von heilkundlichen Freiberufen in Räumen der Ge-

bäude der Hauptnutzung begrenzt, da sonst ggf. der zu erzielende Gebietscharakter des 

Sondergebietes (Pflege und Betreuung) nicht gewahrt werden würde. Eigene Gebäude 

für diese v.g. Nutzungen sind somit nicht zulässig. 

Durch die Zulässigkeit von Einrichtungen für soziale Zwecke und Cafés / Restaurants / 

Kioske – als Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner untereinander sowie als Treff-

punkt mit Angehörigen und Besuchern – können die im Plangebiet lebenden Bewohner 

des Weiteren durch die Stärkung einer sozialen Gemeinschaft (gesundheitlich) profitie-

ren. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung  

6.2.1 Grundflächenzahl 

Als Maß der baulichen Nutzung wird für das Plangebiet eine Grundflächenzahl (GRZ) 

von 0,4 festgesetzt. 

Dazu darf die GRZ gem. § 19 (4) BauNVO durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zu-

fahrten sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 50 % 

überschritten werden. Im Plangebiet ist danach eine Versiegelung von bis zu 60 % der 

Grundstücke möglich. 

Die GRZ gibt gem. § 19 (1) BauNVO an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadrat-

meter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 (3) BauNVO zulässig sind. 
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6.2.2 Geschossigkeit und Höhe der baulichen Anlagen 

Um innerhalb des Plangebietes eine städtebaulich verträgliche Höhenentwicklung der 

Gebäude zu gewährleisten, werden Festsetzungen zur Anzahl der Vollgeschosse und 

zur Höhe der künftigen Gebäude vorgenommen. 

Die max. Zahl der Vollgeschosse wird innerhalb des Plangebietes auf drei Vollgeschosse 

begrenzt. Im Ursprungsplan waren bis zu fünf Vollgeschosse möglich. 

Gleichzeitig erfolgt eine Begrenzung der max. zulässigen Gebäudehöhe, sodass die 

Höhe der baulichen Anlagen nach oben hin begrenzt wird. So erfolgt die Begrenzung 

der Gebäudehöhe im Sondergebiet auf bis zu max. 137,5 m über Normalhöhe Null 

(NHN).  

Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind Anlagen für Heizungs- und Lüftungsan-

lagen, Aufzüge oder sonstige technische Anlagen, die für die Gebäudetechnik erforder-

lich sind. Die Höhe dieser Anlagen darf die Gesamthöhe um max. 1,0 m überschreiten. 

Ausnahmsweise können darüber hinaus gem. § 31 (1) BauGB für die Errichtung von 

Antennenanlagen (Mobil- und Richtfunk) weitere Überschreitungen bis zu einer Höhe 

von max. 8 m über der max. zulässigen Gebäudehöhe zugelassen werden. Hintergrund 

dieser Festsetzung ist, dass sich eine solche Anlage bereits auf dem bestehenden Ho-

telgebäude befindet und dort weiterhin für die Sicherung von Telekommunikationsdienst-

leistungen erforderlich ist. 

Als Gebäudehöhe wird der höchste Punkt der Dachhaut bzw. die oberste Außenwand-

begrenzung (bei geschlossener Umwehrung - z.B. Attika) des jeweils obersten Geschos-

ses definiert. Eine Überschreitung dieser max. Gebäudehöhen, z.B. durch weitere Nicht-

vollgeschosse, ist nicht zulässig. 

6.2.3 Geschossflächenzahl 

Für das Plangebiet wird eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 zugelassen, um hier 

eine vollständige Ausschöpfung der zulässigen GFZ und GRZ unter Berücksichtigung 

der max. zulässigen drei Vollgeschosse und der damit verbundenen kompakten und 

wirtschaftlichen Bauweise zu ermöglichen. 

Die GFZ gibt den Anteil der zulässigen Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücks-

größe an. Als Geschossfläche definiert § 20 (3) BauNVO Satz 1 die Fläche, die sich 

nach den Außenmaßen des Gebäudes in allen Vollgeschossen ergibt. 

6.3 Bauweise 

Für das Plangebiet wird keine Bauweise festgesetzt. Hier ist innerhalb der Baugrenzen 

somit die Errichtung von baulichen Hauptanlagen allgemein zulässig, auch mit Gebäu-

delängen über 50 m. In Verbindung mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan ist die 

Festsetzung der Baugrenzen ausreichend, um die Lage und Größe der Gebäude im 

Plangebiet zu steuern. Im Ursprungsplan war eine geschlossene Bauweise festgesetzt. 

6.4 Baugrenzen 

Die festgesetzten Baugrenzen orientieren sich an der konkreten Objektplanung aus dem 

Vorhaben- und Erschließungsplan. Innerhalb der so festgesetzten Baugrenzen können 

die künftigen baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlich ein-

zuhaltenden Abstände zu den Nachbargrundstücken gem. § 6 BauO NRW frei positio-

niert werden.  
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6.5 Verkehrsfläche 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die angrenzenden öffentlichen Verkehrs-

flächen, den Heideweg und die Leyenkaulstraße. Die Erschließung wird im Bebauungs-

plan gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB als Straßenbegrenzungslinie planungsrechtlich gesi-

chert 

Im Vorhaben- und Erschließungsplan sind zwei Ein- und Ausfahrten am Heideweg vor-

gesehen.  

Innerhalb des Plangebietes sind die für die bauliche Nutzung erforderlichen Stellplätze 

unter Beachtung der gemeindlichen Stellplatzsatzung vorzuhalten. Die räumliche Lage 

der Zufahrten und Stellplätze wird sich vom Bestand kaum unterscheiden. 

Stellplätze sind dabei nur innerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze und inner-

halb der Baugrenzen zulässig. 

6.6 Grünordnerische Festsetzungen 

6.6.1 Anpflanzung von Einzelbäumen 

Um eine Grundbegrünung des Plangebietes zu gewährleisten, ist innerhalb des Sonder-

gebietes je angefangene 500 m² Grundstücksfläche mindestens ein standortheimischer 

Laubbaum (Stammumfang mind. 10-12 cm) anzupflanzen und zu erhalten. Bei Abgang 

ist Ersatz zu pflanzen. Die zum Erhalt und zum Anpflanzen festgesetzten Bäume dürfen 

hierauf angerechnet werden. Neben den zum Erhalt festgesetzten Bäumen sind so mind. 

8 weitere Bäume im Plangebiet anzupflanzen. 

Im südlichen Bereich wird ein Einzelbaum zum Anpflanzen räumlich festgesetzt, um hier 

in Verbindung mit dem vorhandenen Baumbestand und dem künftigen Eingangsbereich 

eine städtebauliche Betonung dieses Bereiches zu erzielen. 

6.6.2 Bäume zum Erhalt 

Innerhalb des Plangebietes finden sich einige wertvolle, gesunde Gehölze. Diese sind in 

der Planzeichnung zum Erhalt festgesetzt. Bei Abgang ist Ersatz zu pflanzen. Während 

der Bauzeit sind entsprechende Baumschutzmaßnahmen gemäß den einschlägigen 

DIN-Normen zu beachten. 

6.7 Fläche für Versorgungsanlagen 

Auf dem Flurstück 459 ist im Ursprungsplan eine Fläche für Versorgungsanlage gem. § 

9 (1) Nr. 12 mit der Zweckbestimmung Elektrizität festgesetzt. Diese Festsetzung wird 

unverändert übernommen. 

6.8 Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) 

In dem Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) (Teil B des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes) ist die konkrete Vorhabenplanung im Hinblick auf die Lage des geplan-

ten Baukörpers dargestellt. 

Festsetzungen zur inneren Gestaltung des Baukörpers werden hier nicht getroffen.  

Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erlangen nur in Verbin-

dung mit einem Durchführungsvertrag i.S.d. § 12 (1) BauGB Verbindlichkeit. 
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7 BELANGE VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Da es sich um einen Bebauungsplan handelt, der im beschleunigten Verfahren aufge-

stellt werden kann, gilt der Eingriff gem. § 13a (2) Nr. 4 BauGB als bereits vor der plane-

rischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Eingriffsregelung gem. § 1a (3) BauGB 

findet somit keine Anwendung. Da für das Plangebiet zudem bereits ein Bebauungsplan 

mit einer zulässigen GRZ von ebenfalls 0,4 besteht, ergäbe sich hier auch bei Anwen-

dung der Eingriffsregelung kein naturschutzfachlicher Ausgleichsbedarf. 

Ebenso liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten oder 

europäischen Vogelschutzgebieten vor (Natura 2000; gem. § 1 (6) Nr. 7 b BauGB):  

• Das nächstgelegene FFH-Gebiet liegt östlich des Plangebietes in einer Entfer-

nung von rd. 450 m (DE-5309-302 „Rodderberg“). Negative Auswirkungen auf 

dieses FFH-Gebiet sind aufgrund der Entfernung des Plangebietes zu diesem 

Gebiet nicht zu erkennen. 

• Auch auf das rd. 4 km entfernte Vogelschutzgebiet „Kottenforst-Waldville“ (DE-

5308-401) sind keine beeinträchtigenden Wirkungen erkennbar. 

Die sonstigen wesentlichen Auswirkungen der Planung auf die Belange von Natur und 

Landschaft sind nachfolgend schutzgutbezogen dargestellt. 

Eine artenschutzrechtliche Prüfung i.S.d. § 44 BNatSchG wird im weiteren Verlauf des 

Verfahrens erstellt. 

7.1 Beschreibung des Umweltzustandes und der Umweltauswirkungen 

7.1.1 Schutzgut Mensch (§ 1 (6) Nr. 7c BauGB) 

Das Schutzgut Mensch wird anhand der Kriterien Leben, Gesundheit und Wohlbefinden 

beurteilt. 

Das Plangebiet liegt im Siedlungsbereich und kann in die vorhandenen verkehrlichen, 

technischen sowie sozialen Infrastrukturen eingebunden werden. Das Ortszentrum von 

Niederbachem als Nahversorgungsbereich ist fußläufig zu erreichen. Diese Wegever-

bindung ist jedoch durch bewegtes Gelände (Steigung) im Verlauf des Heideweg ge-

prägt. Weiterhin fehlt in diesem Abschnitt (Tempo 30-Zone) ein Fußweg.  

Durch die Planung wird der anhaltenden Nachfrage nach Wohn- und Pflegeplätzen für 

Senioren und pflegebedürftigen Menschen in der Gemeinde Wachtberg entsprochen, so 

dass die Planung insbesondere dieser Bevölkerungsgruppe zu Gute kommt. 

Mögliche Beeinträchtigungen treten in Form von Lärm und ggf. Erschütterungen wäh-

rend der Bauphase auf. Diese Immissionen sind temporär und werden daher in Bezug 

auf angrenzende Wohnnutzungen als gering eingeschätzt. Gegenüber der bisherigen 

Hotelnutzung im Plangebiet ist mit einer Verringerung der planbedingten Verkehrserzeu-

gung zu rechnen, so dass die Planung insgesamt nicht zu einer Erhöhung verkehrsbe-

dingter Emissionen (z.B. Lärm, Schadstoffe) führt. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Leben, Gesundheit und Wohlbefinden der Men-

schen ist nicht erkennbar. 

7.1.2 Schutzgut Tiere (§ 1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Die Sondergebietsfläche ist bereits zu einem großen Teil versiegelt. Es liegt im Sied-

lungsbereich der Gemeinde Wachtberg und hat keinen direkten Zugang zur freien Land-

schaft. Durch die umgebende Bebauung und die bisherige Nutzung innerhalb des Gel-

tungsbereiches ist das Plangebiet insgesamt bereits stark anthropogen vorbelastet. 
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So sind im Plangebiet Brutvorkommen von typischen Offenlandarten aufgrund der iso-

lierten Lage und dem damit fehlenden typischen Offenlandcharakter nicht zu erwarten. 

Darüber hinaus können sämtliche Gewässerarten und Arten der strukturreichen Kultur- 

und Auenlandschaften aufgrund abweichender Habitatansprüche ausgeschlossen wer-

den. 

Durch die Anlage von gärtnerisch gestalteten Außenwohnbereichen in den nicht über-

bauten Teilen des Sondergebietes werden sich neue Gebiete entwickeln, die als Brut- 

und Nahrungshabitat für weniger störempfindliche Kleinsäuger, Insekten und Vögel die-

nen können. 

Die Auswirkungen auf die Tierwelt sind auch unter Aspekten der biologischen Vielfalt 

betrachtet als gering einzuschätzen.  

7.1.3 Schutzgut Pflanzen (§ 1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Die Sondergebietsfläche ist bereits zu einem großen Teil versiegelt. Im Plangebiet be-

finden sich einige Bäume, die zum Erhalt festgesetzt werden. In der Vorhabenplanung 

sind die Anpflanzung von Bäumen und eine gärtnerische Gestaltung der Freiflächen vor-

gesehen. 

Eine Beeinträchtigung des Schutzguts Pflanzen ist auch unter Aspekten der biologi-

schen Vielfalt nicht erkennbar. 

7.1.4 Schutzgut Fläche (§ 1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Das Plangebiet ist bereits seit vielen Jahren zu einem großen Teil versiegelt. Die Grund-

flächenzahl bleibt im Vergleich zum bestehenden Bebauungsplan gleich, sodass mit der 

Planung keine zusätzliche Versiegelung ermöglicht wird. 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des bestehenden Siedlungsbereiches der Ge-

meinde Wachtberg mit vorhandenen technischen und sozialen Infrastrukturen, so dass 

das Plangebiet sinnvoll zur Auslastung dieser vorhandenen Strukturen beitragen kann. 

Eine Inanspruchnahme am Siedlungsrand gelegener und noch nicht in die vorhandenen 

Infrastrukturen integrierter Flächen kann so vermieden werden. 

Aufgrund der bereits integrierten Lage und vor dem Hintergrund der zu erreichenden 

Planungsziele der Innenentwicklung, ist eine Beeinträchtigung des Schutzguts Fläche 

nicht erkennbar. 

7.1.5 Schutzgut Boden (§ 1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Der anstehende Boden im Plangebiet ist als „Pararendzina“ beschrieben. Der Boden ist 

als schutzwürdig eingestuft: „fruchtbare Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung als Re-

gelungs- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit“. Für die Versickerung im 

Zwei-Meter-Raum ist der Boden „ungeeignet“. 4 

Die Veränderungen der Bodenoberfläche in den Bereichen, die erstmalig überbaut wer-

den, sind als erheblich einzustufen. 

In den zukünftig überbauten Bereichen gehen die Funktionen des Bodens als  

• Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenor-

ganismen, 

 
4 Geologischer Dienst NRW, Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 (BK50) mit Zusatzauswertungen, 

Krefeld, 2017 
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• Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nähr-

stoffkreisläufen, 

• Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund der 

Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum 

Schutz des Grundwassers (BBodSchG vom 17. März 1998, LBodSchG NRW). 

überwiegend verloren. Dadurch dass das Plangebiet bereits zu einem großen Teil be-

baut ist, werden jedoch nur in geringfügigem Maße weitere Flächen versiegelt. In den 

übrigen Bereichen, die als Außenwohnbereiche und Freiflächen genutzt werden, bleiben 

die Bodenfunktionen überwiegend erhalten. Eine Bedeutung des Plangebietes für die 

landwirtschaftliche Erzeugung ist nicht gegeben. 

Gemäß § 202 BauGB i.V.m. der DIN 18915 wird darauf hingewiesen, dass der Oberbo-

den (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen in nutzbarem 

Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen ist. Er ist vordringlich im Plangebiet 

zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden insgesamt als gering bewertet, da 

die natürlichen Bodenhorizonte bereits zu einem großen Teil gestört und überbaut sind. 

7.1.6 Schutzgut Wasser (§ 1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Da das Plangebiet bereits größtenteils versiegelt ist, wird die Grundwasserneubildungs-

rate durch die hier vorliegende Bauleitplanung nur geringfügig beeinflusst. 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutz- und Überschwemmungsgebie-

ten. Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Auch in Bezug auf die 

Darstellungen der Starkregengefahrenkarte NRW finden sich hier keine Anhaltspunkte 

für eine besondere Gefahr der Überflutung bei Starkregenereignissen (Einstautiefen, 

Fließgeschwindigkeiten). 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser ist nicht erkennbar. 

7.1.7 Schutzgut Klima / Luft (§ 1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Großräumig gesehen liegt das Plangebiet im kontinentalen Klimabereich. Der Raum 

Wachtberg weist als Teil des unteren Mittelrheingebietes alle klimatischen Merkmale ei-

nes Gebietes in der Westwindzone der mittleren Breiten auf. Das Wetter ist wechselhaft 

und unbeständig. Die Sommer sind warm, die Winter bleiben meist mild, damit ist die 

Jahresschwankung der Temperatur relativ gering. 

Die Klimaverhältnisse zeichnen sich durch relativ hohe Temperaturen (ca. 11,7 °C), re-

lativ warme Sommer und geringe Niederschläge (816 mm/a) aus.5 

Stadtklimatisch betrachtet liegt das Plangebiet in einer Zone, die durch eine Wohnbe-

bauung in offener Bauweise mit anschließenden Gärten geprägt ist. Eine besondere kli-

matische Vorbelastung liegt nicht vor. 

Das Plangebiet liegt nicht im Bereich von Luftleitbahnen (vgl. Interkommunales Klima-

schutzkonzept zur Klimaanpassung in der Region Rhein-Voreifel (…), Handlungskarte 

Klimaanpassung). Eine künftige Begrünung der Dachflächen kann zu einer Minderung 

der Erhitzungseffekte und zu Kühleffekten durch Verdunstung beitragen. 

 
5 Klimaatlas NRW, Klimanormalperiode Zeitraum 1991-2020, abgerufen am 06.05.2024 
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Die geplante Bebauung führt durch Versiegelung zu einer Veränderung der mikroklima-

tischen Verhältnisse. Hinsichtlich des Meso- und Makroklimas sind aufgrund der Klein-

flächigkeit der Maßnahme und der bereits bestehenden Bebauung keine signifikanten 

Veränderungen zu erwarten. Der Anteil versiegelbarer Flächen wird nicht verändert. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist die Errichtung von Anlagen 

zur Nutzung erneuerbarer Energien als Nebenanlage an und auf den Gebäuden grund-

sätzlich zulässig, so dass hier auch eine Nutzung erneuerbarer Energien möglich ist. Die 

Begrünung der Dachflächen im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes wirken 

sich durch die Pufferwirkungen (Wasser, Temperatur) günstig auf das Mikroklima aus. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Klima/Luft ist nicht erkennbar. 

7.1.8 Schutzgut Landschaft (§ 1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Die das Plangebiet umgebenden Flächen werden vorrangig durch ein- bis zweigeschos-

sige Wohnhäuser mit daran anschließenden Gärten geprägt. 

Die Sondergebietsfläche ist bereits mit vergleichbaren Gebäuden (Hotel) bestanden. Die 

Lage der Neubebauung auf dem Grundstück orientiert sich am jetzigen Bestand, wobei 

in Bezug auf die zulässige Höhe die Anzahl der Vollgeschosse um zwei reduziert wird. 

Dafür wird die Geschossflächenzahl minimal um 0,1 angehoben.  

Durch die Reduzierung der Geschossigkeit wird ein signifikanter Höhenunterschied ge-

genüber der umgebenden Bebauung vermieden. Mit zudem neu entstehenden parkähn-

lichen Außenwohnbereichen sowie Baum- und Heckenpflanzungen in Eingangssituation 

sowie Grundstücksrand, kann eine verträgliche Einbindung in das Orts- und Land-

schaftsbild gewährleistet werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Landschaft ist nicht erkennbar. 

7.1.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (§ 1 (6) Nr. 7d BauGB) 

Nach dem Denkmalschutzgesetz NRW haben die Gemeinden die Sicherung der Boden-

denkmäler bei der Bauleitplanung zu gewährleisten. 

Bodendenkmäler gem. § 2 (5) DSchG NRW sowie Baudenkmäler gem. § 2 (2) DSchG 

NRW sind innerhalb des Planbereiches nicht bekannt. 

Fern- oder Sichtbeziehungen zu anderen, außerhalb des Plangebietes liegenden Denk-

mälern werden durch die geplante Bebauung nicht beeinträchtigt.  

Dennoch kann ein Vorkommen von archäologischen Funden oder Befunden nicht grund-

sätzlich ausgeschlossen werden. Durch die Regelungen des DSchG NRW (Meldepflicht) 

können ggf. auftretende Funde oder Befunde geborgen oder gesichert werden. 

Bei Gewährleistung der Sicherung von archäologischen Funden oder Befunden werden 

keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut erkennbar. 

7.1.10 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Es sind keine relevanten Wechselwirkungen zwischen den in § 1 (6) Nr. 7 a-d BauGB 

genannten und im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens untersuchten Schutzgütern zu 

erkennen. 

7.2 Artenschutz 

Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen sind auch die artenschutzrechtlichen Be-

lange, die sich durch die Anwendung des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

ergeben, zu berücksichtigen. 
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Die Erstellung einer Artenschutzprüfung erfolgt im weiteren Planverfahren. 

8 VER- UND ENTSORGUNG 

8.1 ÖPNV 

Die nächstgelegenen Bushaltestellen „Niederbachem Feuerwehr“ und „Niederbachem 

Post“ sind jeweils ca. 350 m entfernt und liegen an der Konrad-Adenauer-Straße, wo die 

Linie 857 verkehrt. Die Linie verkehrt zwischen Meckenheim und Bad Godesberg. 

Beide Haltestellen sowie die Zuwegung im Ortsteilzentrum und zur Haltestelle Post sind 

barrierefrei ausgebaut. 

8.2 Nahversorgung 

Das Nahversorgungszentrum Niederbachem u.a. mit Apotheke und Ärzten sowie Bäcker 

und Kulturzentrum ist fußläufig zu erreichen. 

8.3 Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung für das Schmutz- und Niederschlagswasser kann wie bisher 

über die in den angrenzenden Straßen vorhandenen Leitungen abgeleitet werden. Auf 

Ebene der Objektplanung können Rückhalteeinrichtungen mit gedrosselter Ableitung 

insbes. des Niederschlagswassers erforderlich werden. 

8.4 Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung von Abfällen (regelmäßige Müllabfuhr) wird durch die Gemeinde Wacht-

berg gewährleistet. Im Rahmen einer gewerblichen Nutzung anfallende Abfälle sind wie-

derzuverwerten oder fachgerecht zu entsorgen. 

8.5 Elektrizitätsversorgung 

Der für das Vorhaben erforderliche Strombedarf wird durch den örtlichen Energieversor-

ger bereitgestellt. 

8.6 Trink- und Löschwasserversorgung 

Das Plangebiet kann an die in den umgebenden Straßen vorhandenen Trinkwasserlei-

tungen angeschlossen werden.  

Für das B-Plan-Gebiet ist ein Löschwasserbedarf von 96m³/h über einen Zeitraum von 

2 h gem. DVGW-Arbeitsblatt W405 sicherzustellen. 
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9 FLÄCHENBILANZ 

Tabelle 1: Flächenbilanz 

Art der Nutzung Bestand Planung 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 6.951 m² 0 m² 

Sonstiges Sondergebiet – Zweckbestimmung Senioren-

wohn- und Pflegeheim 
0 m² 6.951 m² 

Fläche für Versorgungslagen 42 m² 42 m² 

Plangebiet gesamt 6.993 m² 6.993 m² 

10 HINWEISE 

10.1 Bodendenkmalschutz 

Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde oder Befunde (etwa Tonscherben, Metall-

funde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) ist die Untere Denkmalbehörde 

oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, 

An der B484, 51491 Overath, Tel.: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, unverzüglich zu 

informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die 

Weisung des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten 

ist abzuwarten (§§ 15 und 16 DSchG). 

10.2 Kampfmittel 

Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann nicht gewährt werden. Bei Kampfmittelfunden 

während der Erd-/ Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen und die nächstgele-

gene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 

Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. Auf 

das Merkblatt für Baugrundeingriffe der Bezirksregierung Düsseldorf wird verwiesen. 

11 KOSTEN, DURCHFÜHRUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

Der Gemeinde Wachtberg entstehen keine Planungskosten für die Aufstellung des Be-
bauungsplanes. Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Da es sich um einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, werden die dort ge-

troffenen Festsetzungen nur in Verbindung mit einem entsprechenden Durchführungs-

vertrag i.S.d. § 12 BauGB verbindlich, in dem sich der Vorhabenträger gegenüber der 

Gemeinde Wachtberg zur Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten 

Frist verpflichtet. 
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Minden, 24.09.2024 

……………………………… 

O. Schramme, Dipl.-Ing.

Fachgutachten: 

Im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 07-02 „Auf 

der Leyenkaul“, 5. Änderung wurden folgende gutachterliche Untersuchungen erstellt: 

• Fachbeitrag Artenschutz folgt im weiteren Planverfahren

• Hydrogeologische Untersuchung folgt im weiteren Planverfahren

Die Gutachten sind bei der Gemeinde Wachtberg, Rathausstraße 34, 53343 Wachtberg 

zu den Dienststunden einsehbar. 




